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Von wegen «Kürzung» –
das Armeebudget wächst massiv
Neue Zahlen zeigen die Dimensionen im Streit um das Militär und werfen unangenehme Fragen auf

FABIAN SCHÄFER, BERN

«Der Bundesrat spart bei der Armee»,
«Das Militärbudget wird gekürzt»: Sol-
che Aussagen und Schlagzeilen werden
in den nächsten Wochen oft zu hören
und zu lesen sein.Wahr sind sie nicht –
jedenfalls, wenn man unter «sparen»
und «kürzen» versteht, dass weniger
Geld ausgegeben werden soll als bisher.

Denn genau dies ist nicht vorgesehen.
Unabhängig davon, wie der hartnäckige
Streit um dasArmeebudget ausgeht:Die
Schweiz wird für die militärische Lan-
desverteidigung in den nächsten Jah-
ren wesentlich mehr ausgeben als bis
anhin. Es wird auch deutlich mehr sein
als vor demAusbruch des Kriegs in der
Ukraine geplant. Dies zeigen offizielle
Zahlen für die Zeit bis 2035, welche die
Eidgenössische Finanzverwaltung auf
Anfrage offenlegt.

Die Zahlen liefern den Boden für
das erstaunliche Seilziehen zwischen
Armee und Bundesrat, das letzteWoche
eine neueWendung genommen hat.Die
Armeespitze machte deutlich, dass aus
ihrer Sicht für eine minimale Vertei-
digungsfähigkeit mehr Geld notwen-
dig sei, als der Bundesrat bereitstel-
len will. Erstaunlich daran ist, dass sie
dies nicht nur intern sagt, sondern die
Differenzen zu ihren politischen Chefs
mit einem Bericht öffentlich ausbreitet
und begründet.

Oberflächliche Debatte

Wichtig ist der zeitliche Ablauf. Lange
hat der Bund bei der Armee tatsächlich
im Wortsinn gespart. Vor gut zehn Jah-
ren erzwang die bürgerliche Parlaments-
mehrheit eine Trendwende – nota bene
gegen den Bundesrat. Seit 2015 steigt
das Militärbudget tatsächlich wieder an.
Man einigte sich in Bern auf einWachs-
tum von 1,4 Prozent pro Jahr plus Teue-
rung bis Ende der 2020er Jahre. Dies
sollte laut damaliger Analyse genügen,
um neben der Luftwaffe auch die anste-
hende Erneuerung der Bodentruppen
zu finanzieren.

Dann kam der Krieg.WenigeMonate
nach dem russischen Angriff stimmten
SVP, FDP und Mitte im National- und
Ständerat geschlossen für einen Vor-
stoss, der verlangt, das Budget der
Armee bis 2030 auf 1 Prozent derWirt-
schaftsleistung (BIP) zu erhöhen. Was
dies in Franken genau heisst und wie
das finanziert werden soll, wurde nur
oberflächlich diskutiert. Der Bundesrat
übernahm die Vorgabe pflichtschuldig
in seinen Finanzplan.

Doch dann, Anfang 2023, hat er
reagiert. Weil die Finanzen aus dem
Ruder liefen, kam der Bundesrat unter
dem Druck der Schuldenbremse nicht
um Korrekturen herum. Er beschloss
unter anderem, bei der Armee anzu-
setzen und das rapide Ausgabenwachs-
tum zu drosseln. Das Ziel von 1 Pro-
zent BIP soll in dieser Variante nicht
bis 2030 erreicht werden, sondern erst
2035.Die Zahlen der Finanzverwaltung
zeigen nun, was dies im fraglichen Zeit-
raum bedeuten würde.

Zunächst fällt auf, dass die jähr-
lichen Armeebudgets in beiden Vari-
anten deutlich grösser ausfallen wer-
den als bis 2021 geplant. Im Stich-
jahr 2030 sollen es je nach Variante
9,5 oder 7,8 Milliarden Franken sein;
vor dem Ukraine-Krieg war die Mehr-
heit in Bern noch der Ansicht, 6,1 Mil-
liarden würden genügen. Das jährliche
Wachstum wird deutlich beschleunigt.
Mit anderen Worten: Die Armee kann
in jedem Fall schneller auf- und nach-
rüsten als vor dem Krieg vorgesehen –
die Frage ist nur, wie viel schneller.

Hier sind die Unterschiede beträcht-
lich,auchdies zeigendieZahlen.Gemäss
dem Plan des Bundesrats stehen in der
Zeit von 2024 bis 2035 insgesamt gut 11
Milliarden Franken weniger zur Ver-
fügung als nach den Vorgaben des Par-
laments (93 statt 104 Milliarden). Dass
dies nicht folgenlos bleibt, liegt auf der

Hand. Die Armee müsste einen Teil
der geplanten Beschaffungen aufschie-
ben. Sie warnt denn auch vor Verzöge-
rungen und «temporären Fähigkeits-
lücken», falls sich der Bundesrat durch-
setzen sollte.Das letzteWort hat das Par-
lament.Bürgerliche Sicherheitspolitiker
werden – argumentativ aufmunitioniert
durch die oberstenMilitärs – versuchen,
den ursprünglich beschlossenen, ehrgei-
zigen Ausbauplan durchzusetzen.

Viel Geld für «heilige Kühe»

Einfach wird das nicht. Gegenüber dem
Plan des Bundesrats müssten die jähr-
lichen Armeebudgets um bis zu 1,7 Mil-
liarden Franken aufgestockt werden.
Man könnte meinen, in einem Haushalt
mit Gesamtausgaben von 80 Milliarden
müsste es einLeichtes sein,1,7Milliarden
zuverschieben.Doch fast zweiDrittel der
Einnahmen sind wegen gesetzlicherVer-
pflichtungen auf die Schnelle kaum be-
einflussbar. Zudem geht es hier um «hei-
ligeKühe»wiedieAHV,dieStrassenoder
die Eisenbahn, bei denen namhafte Kür-
zungen politisch schwer vorstellbar sind.

Kommt hinzu, dass der Bund in den
nächsten Jahren ohnehin bei vielenAuf-
gaben auf die Bremse stehen muss, um
Defizite zu vermeiden. Überall, wo es

rechtlich kurzfristig möglich ist, sollen
die Budgets gegenüber der bisherigen
Planung linear um 2 Prozent sinken.
Das trifft Themen wie Bildung und For-
schung, Landwirtschaft, Kultur, Regio-
nalverkehr sowie dieVerwaltung.Hinter
jedemBereich steht eine Lobby, die sich
politisch zurWehr setzen wird.

Betroffen ist auch die Entwick-
lungshilfe. Hier ist geplant, das ver-
bleibende Wachstum ab 2025 für die
Ukraine zu reservieren, was Projekte
in anderen Ländern infrage stellt und

ebenfalls Gegenwehr auslöst. Zusätz-
liche Finanzierungslücken sind zu er-
warten, wenn viele ukrainische Flücht-
linge über 2024 hinaus in der Schweiz
bleiben. Sicher ist, dass die Ausgaben
für die AHV und die Prämienverbilli-
gungen steil steigen. Obendrein will der
Nationalrat mehr Geld für die Kinder-
betreuung ausgeben. Summa summa-
rum droht 2027 – den bisherigen Kür-
zungsvorschlägen zum Trotz – ein Defi-
zit von 1,2 Milliarden Franken.

Mehrwertsteuer erhöhen?

Wenn nun die Freunde der Armee zu-
sätzlich eine Milliarde für die Vertei-
digung draufpacken wollen, haben sie
nur zwei Alternativen: weitere Kürzun-
gen oder eine Steuererhöhung. Beides
dürfte auf massivenWiderstand stossen,
zumal bei den Dimensionen, um die es
hier geht: 2030 fehlen für das Wunsch-
szenario der Armee zurzeit 1,7 Milliar-
den Franken. Um diese Lücke zu fül-
len, müsste zum Beispiel die Mehrwert-
steuer noch stärker erhöht werden als
bei der letzten AHV-Reform. Möchte
man das Geld hingegen über weitere
lineare Kürzungen zusammenbringen,
müssten diese etwa viermal so gross
ausfallen wie derzeit geplant. Ob das im
Parlament mehrheitsfähig ist?

Einen Vorstoss für ein höheres
Armeebudget durchzubringen, bei dem
unklar bleibt,wer die Rechnung bezahlt,
ist das eine. Etwas anderes ist es, diese
Gelder dann auch wirklich zu sprechen,
wenn man sie gleichzeitig der Landwirt-
schaft, der Entwicklungshilfe oder ande-
ren Bereichen wegnehmen muss. In der
Budgetdebatte im Dezember wird das
neu formierte Parlament die Weichen
für die nächsten Jahre stellen.

DieArmee rückt vor – auch auf der Prioritätenliste der Politik. Im Bild ein Leopard-2-Panzer in Bure. ANNICK RAMP / NZZ

Gewaltverbot
mit Spielraum
Nicht jedes gewalttätige Verhalten
soll die Kesb auf den Plan rufen

KATHARINA FONTANA

Der Bundesrat hat am Mittwoch eine
Änderung des Zivilgesetzbuchs in die
Vernehmlassung geschickt, die den
Grundsatz der gewaltfreien Erziehung
ausdrücklich im Gesetz verankern will.
Noch vor einem Jahr hatte die Landes-
regierung dargelegt, dass die Züchti-
gung von Kindern schon heute nicht
zulässig sei, dass ein gut ausgebauter
Kinderschutz zusammen mit den straf-
rechtlichen Mitteln mehr bewirke als
ein explizites Gewaltverbot und dass
es folglich keine neue Gesetzesbestim-
mung brauche.

Dem Parlament genügte das aber
nicht. Beide Räte sprachen sich für eine
Motion der Mitte-Nationalrätin Chris-
tine Bulliard-Marbach aus, welche die
gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetz-
buch explizit verankern will.

Raum für Interpretationen

DieErziehungspflicht derEltern soll nun
wie folgt ergänzt werden: Eltern haben
dasKind «ohneAnwendung vonkörper-
lichen Bestrafungen und anderen For-
men entwürdigender Gewalt zu erzie-
hen».Man darf sein Kind also nicht ohr-
feigen, man darf es nicht schütteln und
nicht treten und schon gar nicht versoh-
len, das ist wohl den allermeisten Eltern
schon jetzt klar; das Verabreichen einer
Ohrfeige kann bereits heute als Tätlich-
keit geahndetwerden.Schwieriger abzu-
grenzen ist derBegriff der «entwürdigen-
den Gewalt», der als Auffangtatbestand
dienen soll.Darunter fallen lautBundes-
rat sämtliche Handlungen oder Unter-
lassungen, die die Menschenwürde des
Kindes bzw. sein Ehr- und Selbstwert-
gefühl unverhältnismässig verletzen.

Beispiele für einen entwürdigenden
Erziehungsstil sind Drohung,Beschimp-
fung, Demütigung,Verachtung oder das
Einflössen von Angst. Auch wer sein
Kind blossstellt oder es abwertet, wer es
ignoriert, ausgrenzt oder isoliert, handelt
unzulässig. Dasselbe gilt für Eltern, die
ihr Kind vernachlässigen, indem sie es
beispielsweise ungenügend beaufsichti-
gen oder ihm zu wenigAnregung bieten.
Gerade der letztere Punkt lässt Raum
für Interpretationen.

Es handle sich um ein Leitbild, das
keine bestimmte Erziehungsmethode
vorschreibe, versichert der Bundesrat.
Die Eltern sollten nach wie vor in der
Wahl ihrer Erziehungsmethoden auto-
nom bleiben. Doch je weniger man
den Eltern und ihrer Erziehungsfähig-
keit vertraut, desto mehr Anleitungen
für den täglichen Umgang braucht es.
So hält es der Bundesrat nötig auszu-
führen, dass man sein trotzendes Kind,
das sich im Laden auf den Boden wirft,
weil ihm einWunsch verwehrt wird,wei-
terhin aufheben und in den Einkaufs-
wagen setzen darf. Die in Familien weit
verbreitete «Erpressung» der Kinder
(«ohne Zähneputzen keine Gutenacht-
geschichte» undÄhnliches) dürfte eben-
falls in diese Kategorie fallen.

Keine neuen Sanktionen

Man mag die Gesetzesergänzung für
überflüssighalten,doch sie istwenigstens
insoweit zurückhaltend, als das Gewalt-
verbot nicht im Kindesschutz eingefügt
wird.Damit hätte derBundesrat nämlich
das Signal ausgesendet, dass bei jedem
Krach zwischen Eltern und Kind sofort
die Kindesschutzbehörde (Kesb) auf
der Türschwelle stehen und eine Mass-
nahme anordnen würde. Einen solchen
Automatismus soll es nicht geben: Nicht
jedes Verhalten, das als gewalttätig be-
trachtet werden kann, soll zu einerKesb-
Intervention führen, sagt der Bundes-
rat.Auch strafrechtlich bleibt alles beim
Alten, neue Sanktionen gibt es nicht.

Wenn immer möglich sollen Mütter,
Väter und Kinder ihre Probleme rund
um die Erziehung selbständig lösen,
ohne Kesb und ohne Polizei, und da-
für niederschwellige Hilfe in Anspruch
nehmen können. Das geplante Ge-
setz ruft die Kantone dazu auf, aus-
reichend Beratungsangebote in Erzie-
hungsfragen bereitzustellen.

Widerstand gegen Krippen-Subvention
fab. · Mehr, mehr, mehr: Das war in
den letzten Jahren das dominierende
Prinzip der Finanzpolitik im Bundes-
haus. Nicht nur für die Armee soll der
Bund mehr ausgeben, sondern auch
für Klimaschutz, Prämiensubventio-
nen und anderes mehr – wobei sich
die verschiedenenAnliegen nun gegen-
seitig behindern und das Parlament am
Ende Prioritäten setzen muss. Eines
der gewichtigsten Dossiers betrifft die
familienexterne Kinderbetreuung. Der
Nationalrat will Elternbeiträge einfüh-
ren, dafür anfänglich 700 bis 800 Mil-

lionen Franken im Jahr lockermachen
und später noch mehr.

Im Ständerat scheint die Skepsis
grösser zu sein.AmMittwoch gab seine
Kommission bekannt, dass sie eine an-
dere Variante prüfen lasse: Die Eltern-
beiträge könnten demnach über die be-
stehenden Familienzulagen – also nicht
vom Bund, sondern von den Arbeit-
gebern – finanziert werden. Anspruch
auf die Unterstützung hätten Eltern mit
einem bestimmten Beschäftigungsgrad.
MitWiderstand aus derWirtschaft wäre
zu rechnen.


